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ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINESBIOZIDPRODUKTS

Harmonix Rodent Paste
Produktart(en)

PT14: Rodentizide

Zulassungsnummer: DE-0015958-14

R4BP-Assetnummer: DE-0015958-0000



Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handel sname(n)

Harmonix Rodent Paste
Harmonix 3D Paste
Harmonix Nager Paste

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers

Name

2022 ES Deutschland GmbH

Anschrift

Alfred-Nobel StralRe 50 40789 Monheim am
Rhein Deutschland

Zulassungsnummer

DE-0015958-14

R4BP-Assetnummer

DE-0015958-0000

Datum der Zulassung

24/07/2020

Ablauf der Zulassung

30/06/2026

1.3. Hersteler des Produkts

Name des Herstellers

2022 Environmental Science FR S.A.S.

Anschrift des Herstellers

Lyon Vaise Business Center, 3 Place Giovanni da Verr
azzano 69009 Lyon Frankreich

Standort der Produktionsstétten

2022 Environmental Science FR S.A.S. site 1 INDUS
TRIALCHIMICA Srl. Via Sorgaglia 40 [-35020 Arre |
talien

2022 Environmental Science FR S.A.S. site 2 Kollant
Sr.l., viaC. Colombo 7/7 A 30030 Vigonovo (VE) Ita
lien

2022 Environmental Science FR S.A.S. site 3IRIS 11
26A, avenue du Moulinas - Route de Saint Privat F- 30
340 SALINDRES Frankreich

1.4. Hersteler desWirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff

Cholecaciferol

Name des Herstellers

2022 Environmental Science FR S.A.S.

Anschrift des Herstellers

1, Place Giovanni da Verrazano 69009 Lyon Frankrei
ch

Standort der Produktionsstétten

Fermenta Biotech Limited Fermenta Biotech Limited,
Village Takoli; P.O. Nagwain District Mandi - 175 12
1 Himachal Pradesh Indien

Fermenta Biotech Limited Fermenta Biotech Limited,
Z-109B & C, SEZ Il, Dahgj , Taluka- Vagara District
Bharuch - 392130 Gujarat Indien




Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative I nfor mationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname

IUPAC-Name

Funktion

CAS-Nummer

EG-Nummer

Gehalt (%)

Cholecaciferol

Wirkstoff

67-97-0

200-673-2

0,077 % (wiw)

2.2. Art(en) der Formulierung

RB Fertigktder




Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise




Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1.

Hausmaus, Wander - und Hausr atte — Berufsmafiger Verwender - Innenraum

Produktart

PT14: Rodentizide

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung
der zugelassenen Verwendung

Nicht relevant fir Rodentizide

Zielorganismus/Ziel organismen
(einschliefdlich Entwicklungsphase)

Wissenschaftlicher Name: Rattus norvegicus
Trivialname: Wanderratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Wissenschaftlicher Name: Rattus rattus
Trivialname; Hausratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Wissenschaftlicher Name: Mus musculus
Trivialname; Hausmaus
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Anwendungsbereich(e) Innenverwendung
Innenraum
Anwendungsmethode(n) Methode: Anwendung als Koder

Detaillierte Beschreibung:
Gebrauchsfertiger Kéder zur Anwendung in
mani pul ati onssi cheren K dderstationen

Anwendungsrate(n) und Haufigkeit

Aufwandmenge:
Fur Ratten: 100g bis 200g Kdder pro Koderpunkt Fir Méause: 20g
Ko6der pro Koderpunkt.

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung;:
Fir Ratten

100-200 g Kdder pro Kdderpunkt abhangig von der Befallsstarke.
Wenn mehr als eine K éderstation bendtigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Koderstationen linear 10 — 20
Meter (bei niedrigem Befall) und 3 — 10 Meter (bel hohem Befall)
betragen.

200 g des Produkts miissen hinzugefligt werden, wenn der K éder
vollstandig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.

Fir Méause:

20 g Koder pro Koderpunkt abhéngig von der Befallsstéarke.




Wenn mehr als eine K éderstation bendétigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Koderstationen linear 5 - 20
Meter (bel niedrigem Befall) und 2 — 5 Meter (bei hohem Befall)
betragen.

20 g des Produkts miissen hinzugefiigt werden, wenn der Koder
vollstdndig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.

Anwenderkategorie(n)

Berufsmafdige Verwender

V erpackungsgrof3en und
Verpackungsmaterial

Koder in Teebeuteln, langfaseriges Papier, 20g

Primérverpackung: Teebeutel (Zellulose), 20g

Sekundérverpackung:

Verpackungstyp: Eimer
Grofe/ Volumen der Verpackung: bis zu 10 kg fur den Eimer, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen LDPE Plastiksack in eéinem PP
Plastik-Eimer

Verpackungstyp: Kiste
Grofe/ Volumen der Verpackung: biszu 15 kg fur die Kiste, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen COEX PET/LDPE Plastiksack in
einem Pappkarton

Verpackungstyp: Tute

GroRe/ Volumen der Verpackung: bis zu 5 kg

Material der Verpackung: COEX PET/PA/LDPE Plastiksack, mit
Tréger und wiederverschliel3barem Zip

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen fir die Verwendung

1. DieKaoderstationen zu Beginn der Bekdderung nach 1 bis 2 Tagen und danach mindestens wachentlich
kontrollieren, um zu Uberpriifen, ob der Kéder angenommen wird und die Kdderstationen intakt sind, und um
tote Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Kéder nachfillen.

2. Vor der Bekdderung die Nagertierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache ermitteln

und das Ausmal3 des Befalls abschétzen. Die bevorzugten Aufenthaltsorte der Nager (Laufwege, Nistplétze,
Fressplétze etc.) in und um Gebaude z.B. anhand von Nage- und Kotspuren oder durch das Auslegen von
kleinen Mengen giftfreien Koders z.B. Haferflocken feststellen. Die Reste der giftfreien Kéder vor Beginn der

eigentlichen Bekampfung wieder entfernen.




3. Fir die Nagetiere leicht erreichbare Nahrungsquellen (z. B. verschiittetes Getreide oder
L ebensmittel abfalle) mdglichst entfernen. Davon abgesehen den befallenen Bereich zu Beginn der Bekdderung
nicht aufraumen, da dies die Nagetiere stort und die K éderannahme erschwert.
4. Vor dem Gebrauch von Rodentiziden sollten nicht-chemische Methoden zur Schadlingskontrollein
Erwéagung gezogen werden. Vor allem bel der Bekédmpfung von Hausmausen, Withimausen und vereinzelt
auftretenden Ratten sind Fallen dem Einsatz von Biozidprodukten vorzuziehen. Der Einsatz von Bioziden ist
das letzte Mittel der Wahl und sollte immer auf das notwendige Mindestmald reduziert werden.
5. Wenn die Beschaffenheit der Kdder und der Kéderstation dies zul&sst, die Koder in den Kdderstationen
sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht méglichiist.
6. Koderstation dort platzieren, wo Nageraktivitét festgestellt wurde (z.B. Laufwege, Nistplatze, Fressplétze,
etc.).
7. Vor der Bekédmpfungsmal3nahme alle Nutzer der Raumlichkeiten und Gebaude sowie deren Umgebung, in
denen Giftkdder ausgel egt werden, Uber die Vergiftungsgefahr fir Menschen und Haus- und Wildtiere und tiber
die Mal3nahmen, dieim Falle einer Vergiftung, des Verschiittens des K 6ders oder des Findens von toten Nagern
zu ergreifen sind, informieren (gemal3 Produktinformation).
8. Die Bekdderung beenden, wenn keine weitere K éderannahme erfol gt.
9. Nach Abschluss der Bekdderung nicht angenommene Kéder bzw. die K éderstationen entfernen.
10. Unbeschadigte K 6derstationen kénnen wiederverwendet werden.
11. Um nach einer erfolgreichen Bekéampfungsmal3nahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende
vorbeugende Mal3nahmen ergreifen:

a) Nahrungsquellen und Tranken (Lebensmittel, Tierfutter, Mll, etc.) méglichst entfernen oder fiir Nager
unzuganglich machen.

b) Unterschlupfméglichkeiten fir die Nager, z.B. Unrat, Gerliimpel und Abfall. Vegetation in unmittelbarer
Nahe von Gebauden ggf. entfernen.

¢) Wenn méglich, Zugénge (Spalten, Lécher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich fur
Nagetiere unzuganglich machen oder verschlief3en.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominder ungsmalinahmen

1. Jeden unnétigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschaden fihren.
2. Koder nicht als permanente Koder zur Vorbeugung eines Nagetierbefalls oder Uberwachung einer
Nageraktivitdt verwenden.
3. DieProduktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) sollten deutlich anzeigen, dass:
a) das Produkt nicht fir die breite Offentlichkeit /nicht-berufsméRigen Verwender erhétlich sein darf (z. B.
»nur fir berufsmatige Verwender*).
b) das Produkt in geeigneten manipulationssicheren K éderstationen verwendet werden muss (z. B. ,,nur in
mani pul ationssi cheren K éderstationen verwenden®).
¢) Anwender die Kéderstationen mit den Informationen aus Abschnitt 5.3 der Zusammenfassung
der Produkteigenschaften angemessenen kennzeichnen sollen (z. B. ,, Kdderstationen gemafd den
Produktempfehlungen kennzeichnen®).
4. DieVerwendung dieses Produkts sollte einen Befall mit Nagetieren innerhalb von 35 Tagen beseitigen.
Die Produktinformationen (d.h. Etikett und /oder Gebrauchsanweisung) mussen deutlich machen, dass, wenn
nach 35 Tagen von den Nagetieren unvermindert Kéder aufgenommen werden, ohne dass ein Nachlassen
der Nagetieraktivitdt erkennbar ist, ein Schadlingsbekampfungsunternehmen hinzugezogen oder der
Produktlieferant kontaktiert werden sollte.
5. DieKoderstationen zwischen den einzelnen Anwendungen nicht mit Wasser auswaschen.
6. Be jeder Kontrolle der K éderstationen nach toten Nagetieren im Anwendungsbereich suchen und diese
entsorgen.
7. Tote Nagetiere Uber den Hausabfall oder eine Tierkorperbeseitigungsanstalt entsorgen. Direkten
Hautkontakt dabei vermeiden.
8. Das Produkt nicht zur Pulsbekdderung verwenden.




4.1.3. Anwendungsspezifische Besonder heiten moglicher unerwinschter
unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie

NotfallmafRnahmen zum Schutz der Umwelt
Wenn K tderstationen in der Nahe von Wasserabl eitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dassein
Kontakt des K oders mit dem Wasser verhindert wird.

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise fur die sichere Beseitigung des Produkts und
seiner Verpackung
Hautkontakt vermeiden, wenn Koderreste entsorgt werden.

4.1.5. Anwendungsspezifische L ager bedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter

nor malen L ager ungsbedingungen
Von Lebensmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.

4.2. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 2.
Hausmaus, Wander - und Hausr atte— ber ufsmafiiger Verwender — Aussenbereich: um
Gebaude

Produktart PT14: Rodentizide

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung | Nicht relevant fir Rodentizide
der zugelassenen Verwendung

Zielorganismus/Ziel organismen Wissenschaftlicher Name: Rattus norvegicus
(einschliefdlich Entwicklungsphase) Trivianame: Wanderratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Wissenschaftlicher Name: Rattus rattus
Trivialname; Hausratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Wissenschaftlicher Name: Mus musculus
Trivialname; Hausmaus
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Anwendungsbereich(e) AuRenverwendung

Aul¥enbereich: um Gebaude

Anwendungsmethode(n) Methode: Anwendung als Koder

Detaillierte Beschreibung:
Gebrauchsfertiger Kéder zur Anwendung in
mani pul ati onssi cheren K dderstationen




Anwendungsrate(n) und Haufigkeit

Aufwandmenge:
Fur Ratten: 100g bis 200g Koder pro Koderpunkt Fir Méause: 20g
Koéder pro Kéderpunkt.

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung;:

Fir Ratten

100-200 g Koder pro Kdderpunkt abhangig von der Befallsstarke.
Wenn mehr als eine K éderstation bendtigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Koderstationen linear 10 — 20
Meter (bel niedrigem Befall) und 3 — 10 Meter (bel hohem Befall)
betragen.

200 g des Produkts miissen hinzugefiigt werden, wenn der K éder
vollstdndig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.

Fir Méause:

20 g Koder pro Koderpunkt abhéngig von der Befallsstéarke.
Wenn mehr als eine K éderstation bendtigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Kdderstationen linear 5 - 20
Meter (bel niedrigem Befall) und 2 — 5 Meter (bei hohem Befall)
betragen.

20 g des Produkts miissen hinzugefiigt werden, wenn der Koder
vollstdndig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.

Anwenderkategorie(n)

Berufsmafdige Verwender

Verpackungsgrofien und
Verpackungsmaterial

Koder in Teebeuteln, langfaseriges Papier, 20g
Primarverpackung: Teebeutel (Zellulose), 20g

Sekundérverpackung:

Verpackungstyp: Eimer

Grofe/ Volumen der Verpackung: bis zu 10 kg fur den Eimer, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen LDPE Plastiksack in eéinem PP
Plastik-Eimer

Verpackungstyp: Kiste

Grofe/ Volumen der Verpackung: biszu 15 kg fur die Kiste, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen COEX PET/LDPE Plastiksack in
einem Pappkarton

Verpackungstyp: Tute

GroRe/ Volumen der Verpackung: bis zu 5 kg

Material der Verpackung: COEX PET/PA/LDPE Plastiksack, mit
Tréger und wiederverschliel3barem Zip

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen fir die Verwendung




1. Kaoder vor Witterung (z. B. Regen, Schnee usw.) schiitzen. Die K éderstationen in Bereichen platzieren, die
nicht Uberschwemmt werden.
2. DieKoderstationen zu Beginn der Bekdderung nach 1 bis 2 Tagen und danach mindestens wdchentlich
kontrollieren, um zu Uberpriifen, ob der Kéder angenommen wird und die Kdderstationen intakt sind, und um
die toten Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Kdder nachfiillen.
3. Koder in einer Koderstation ersetzen, wenn der Kéder verschmutzt oder durch Wasser beschadigt ist.
4. Vor der Bektdderung die Nagertierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache ermitteln
und das Ausmal3 des Befalls abschétzen. Die bevorzugten Aufenthaltsorte der Nager (Laufwege, Nistplétze,
Fressplétze etc.) in und um Gebaude z.B. anhand von Nage- und Kotspuren oder durch das Auslegen von
kleinen Mengen giftfreien Koders z.B. Haferflocken feststellen. Die Reste der giftfreien Kéder vor Beginn der
eigentlichen Bekampfung wieder entfernen.
5. Fir die Nagetiere leicht erreichbare Nahrungsquellen (z. B. verschiittetes Getreide oder
L ebensmittel abfalle) mdglichst entfernen. Davon abgesehen den befallenen Bereich zu Beginn der Bekdderung
nicht aufraumen, da dies die Nagetiere stort und die K éderannahme erschwert.
6. Vor dem Gebrauch von Rodentiziden sollten nicht-chemische Methoden zur Schadlingskontrollein
Erwéagung gezogen werden. Vor allem bel der Bekédmpfung von Hausmausen, Withimausen und vereinzelt
auftretenden Ratten sind Fallen dem Einsatz von Biozidprodukten vorzuziehen. Der Einsatz von Bioziden ist
das letzte Mittel der Wahl und sollte immer auf das notwendige Mindestmall reduziert werden.
7. Wenn die Beschaffenheit der Kdder und der Kéderstation dies zul&sst, die Koder in den K dderstationen
sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht méglichiist.
8. Koderstation dort platzieren, wo Nageraktivitét festgestellt wurde (z.B. Laufwege, Nistplatze, Fressplatze,
etc.).
9. Vor der Bekdmpfungsmalinahme alle Nutzer der Raumlichkeiten und Gebaude sowie deren Umgebung, in
denen Giftkdder ausgel egt werden, Uber die Vergiftungsgefahr fir Menschen und Haus-und Wildtiere und tiber
die Mal3nahmen, dieim Falle einer Vergiftung, des Verschiittens des K 6ders oder des Findens von toten Nagern
zu ergreifen sind, informieren (gemal3 Produktinformation).
10. Die Bekdderung beenden, wenn keine weitere K éderannahme erfolgt.
11. Nach Abschluss der Bekdderung nicht angenommene Kéder bzw. die K éderstationen entfernen.
12. Unbeschadigte K 6derstationen kénnen wiederverwendet werden.
13.  Um nach einer erfolgreichen Bekéampfungsmal3nahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende
vorbeugende Mal3nahmen ergreifen:

a) Nahrungsquellen und Tranken (Lebensmittel, Tierfutter, Mll, etc.) méglichst entfernen oder fiir Nager
unzuganglich machen.

b) Unterschlupfméglichkeiten fir die Nager, z.B. Unrat, Geriimpel und Abfall. Vegetation in unmittelbarer
Nahe von Gebauden ggf. entfernen.

¢) Wenn méglich, Zugénge (Spalten, Lécher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich fur
Nagetiere unzuganglich machen oder verschlief3en.

4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominder ungsmalinahmen

1. Dieses Produkt nicht direkt in die Erde (z.B. in Nagetierbauen oder — écher) einbringen.
2. Jeden unnétigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschaden fihren.
3. DieProduktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) sollten deutlich anzeigen, dass:

a) das Produkt nicht fir die breite Offentlichkeit /nicht-berufsméiigen Verwender erhétlich sein darf (z. B.
»nur fir berufsmatige Verwender").

b) das Produkt in geeigneten manipulationssicheren K éderstationen verwendet werden muss (z. B. ,,nur in
mani pul ationssicheren K dderstationen verwenden®).
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¢) Anwender die Kéderstationen mit den Informationen aus Abschnitt 5.3 der Zusammenfassung
der Produkteigenschaften angemessenen kennzeichnen sollen (z. B. ,, Kdderstationen gemafd den
Produktempfehlungen kennzeichnen®).
4. DieVerwendung dieses Produkts sollte einen Befall mit Nagetieren innerhalb von 35 Tagen beseitigen.
Die Produktinformationen (d.h. Etikett und /oder Gebrauchsanweisung) mussen deutlich machen, dass, wenn
nach 35 Tagen von den Nagetieren unvermindert Kéder aufgenommen werden, ohne dass ein Nachlassen
der Nagetieraktivitdt erkennbar ist, ein Schadlingsbekampfungsunternehmen hinzugezogen oder der
Produktlieferant kontaktiert werden sollte.
5. DieKoderstationen zwischen den einzelnen Anwendungen nicht mit Wasser auswaschen.
6. Be jeder Kontrolle der K éderstationen nach toten Nagetieren im Anwendungsbereich suchen und diese
entsorgen.
7. Tote Nagetiere Giber den Hausabfall oder eine Tierkorperbeseitigungsanstalt entsorgen. Direkten
Hautkontakt dabei vermeiden.
8. Kdoder nicht als permanente Koder zur Vorbeugung eines Nagetierbefalls oder Uberwachung einer
Nageraktivitat verwenden.
9. DasProdukt nicht zur Pulsbekdderung verwenden.

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonder heiten mdglicher unerwiinschter
unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie
NotfallmafRnahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn K oderstationen in der Nahe von Gewassern (z. B. Flusse, Teiche, Kandle, Deiche, Bewasserungsgraben)

oder Wasserabl eitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Kéders mit dem Wasser
verhindert wird.

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise fur die sichere Beseitigung des Produkts und
seiner Verpackung

Hautkontakt vermeiden, wenn K éderreste entsorgt werden.

4.25. Anwendungsspezifische L ager bedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter

nor malen L ager ungsbedingungen
Von Lebensmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.

4.3. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 3.
Hausmaus, Wander - und Hausr atte — geschulte ber ufsmaRige oder sachkundige
Verwender —Innenraum

Produktart PT14: Rodentizide

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung | Nicht relevant fir Rodentizide
der zugelassenen Verwendung
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Zielorganismus/Zielorganismen
(einschliefdlich Entwicklungsphase)

Wissenschaftlicher Name: Rattus norvegicus
Trivialname: Wanderratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Wissenschaftlicher Name: Rattus rattus
Trivialname; Hausratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Wissenschaftlicher Name: Mus musculus
Trivialname; Hausmaus
Entwicklungsstadium: Jungtire, Aldulte

Anwendungsbereich(e) Innenverwendung
Innenraum
Anwendungsmethode(n) Methode: Anwendung als Koder

Detaillierte Beschreibung:

Gebrauchsfertiger Kéder zur Anwendung in

mani pul ationssi cheren K dderstationen oder verdeckt und
gleichermal3en zugriffsgeschitzt in Bereichen, die fur Kinder und
Nicht-Zieltiere unzugénglich sind.

Anwendungsrate(n) und Haufigkeit

Aufwandmenge:
Fur Ratten: 100g bis 200g Koder pro Koderpunkt Fir Méause: 20g
Koder pro Kéderpunkt.

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Flr Ratten

100-200 g Koder pro Kdderpunkt abhangig von der Befallsstarke.
Wenn mehr als eine K éderstation bendtigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Koderstationen linear 10 — 20
Meter (bel niedrigem Befall) und 3 — 10 Meter (bel hohem Befall)
betragen.
200 g des Produkts miissen hinzugefiigt werden, wenn der K éder
vollstdndig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.
Fir Méause:
20 g Koder pro Koderpunkt abhéngig von der Befallsstéarke.
Wenn mehr als eine K éderstation bendétigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Kdderstationen linear 5 - 20

Meter (bel niedrigem Befall) und 2 — 5 Meter (bei hohem Befall)
betragen.

20 g des Produkts miissen hinzugefiigt werden, wenn der Koder
vollstandig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.

Fir Permanentbekdderung: siehe anwendungsspezische
Anweisungen fir die Verwendung.
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Anwenderkategorie(n) Geschulte berufsmaliige Verwender

Verpackungsgréfizen und Koder in Teebeuteln, langfaseriges Papier, 20g
Verpackungsmaterial Primérverpackung: Teebeutel (Zellulose), 20g
Sekundérverpackung:

Verpackungstyp: Eimer

Grofe/ Volumen der Verpackung: bis zu 10 kg fur den Eimer, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen LDPE Plastiksack in eéinem PP
Plastik-Eimer

Verpackungstyp: Kiste

Grofe/ Volumen der Verpackung: biszu 15 kg fur die Kiste, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen COEX PET/LDPE Plastiksack in
einem Pappkarton

Verpackungstyp: Tute

GroRe/ Volumen der Verpackung: bis zu 5 kg

Material der Verpackung: COEX PET/PA/LDPE Plastiksack, mit
Tréger und wiederverschlief3barem Zip

4.3.1. Anwendungsspezifische Anweisungen fir die Verwendung

1. Nach Abschluss der Bekdderung alle Kéder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen
entsorgen, um Primérvergiftungen vorzubeugen.

2. Vor der Bekoderung die Nagertierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache ermitteln und
das Ausmald des Befalls abschétzen.

3. In Absprache mit dem Auftraggeber das Ausmal? der Dokumentation festlegen. Dabei stellt

in lebensmittel herstellenden, -vertreibenden, -lagernden oder -verkaufenden Betrieben und
Gemeinschaftseinrichtungen ein Kdderplan und besuchsspezifische Kontrollberichte das Minimum dar. Die
Dokumentation muss in jedem Fall den Ort, das Ziel, die eingesetzten Biozidprodukte (Produkt und Menge)
und die Durchfihrenden der Schéadlingsbekampfung ausweisen. Die Dokumentationen sind mindestens 5 Jahre
aufzubewahren.

4. Ziel einer Bekampfung ist die Tilgung der Nagerpopulation im Befall sgebiet/-objekt.

5. Fir Nager leicht erreichbare Nahrungsquellen und Trénken (wie z.B. verschiittetes Getreide oder
Nahrungsabféllen etc.) moglichst entfernen. Davon abgesehen die Befallsstellen nicht zu Beginn der Mal3nahme
aufraumen, da dies die Nager stort und die K 6derannahme erschwert.

6. DasProdukt sollte in der unmittelbaren Umgebung, in der die Nagetiere zuvor beobachtet wurden,
aufgestellt werden (z. B. Nagetierwege, Nistplétze, Fressstellen, Ldcher, Baue etc.).

7. Koderstationen miissen mechanisch ausreichend stabil und manipulationssicher sein.

8. Koderstationen miissen so in ihrer Form beschaffen sein und aufgestellt werden, dass sie mglichst
unzuganglich fur Nicht-Zieltiere sind.

9. Jede Koderstelle oder -station ist mit geeigneten Warnhinweisen zu versehen. Der Auftraggeber ist Uber
laufende Schadlingsbekdmpfungsmal3nahmen zu informieren. Dieser muss seine Mitarbeiter und externen
Dienstleister informieren und, soweit erforderlich, zusétzliche Warnhinweise anbringen. Der Durchfiihrende
muss dem Auftraggeber ausreichendes Informationsmaterial und allgemein verstandliche Warnhinweise

Uber die Risiken einer Primér- oder Sekundérvergiftung zur Verfiigung stellen. Die Verantwortung fir das
Anbringen von eventuellen Warnhinweisen ist zwischen dem Durchfiihrenden der Schadlingsbekémpfung
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und dem Auftraggeber zu vereinbaren. Dieses Informationsmaterial bzw. Hinweise miissen mindestens die
nachfolgenden Angaben enthalten:

a. Erste Mal3nahmen, dieim Falle einer Vergiftung ergriffen werden miissen,

b. Malnahmen, dieim Falle des Verschiittens des Koders und des Auffindens von toten Nagern ergriffen
werden miissen,

¢. Produkt- und Wirkstoffnamen inkl. Konzentration,

d. Kontaktdaten des verantwortlichen Verwenders,

e. Rufnummer eines Giftinformationszentrums und Gegengift angeben,

f.  Datum, wann Koder ausgelegt wurden.
10. Der Koder sollte gesichert werden, damit er nicht aus der Kéderstation entfernt werden kann.
11. Bei jeder Kontrolle gefressene Kdder ersetzen und die Annahme (V orhandensein/Nicht-V orhandensein)
der Koder bei jeder Kontrolle dokumentieren.

Zusétzliche Kriterien, die bei der Permanentbekdderung (befallsunabhéngigen Dauerbekéderung) beriicksichtigt
werden miissen:

12. Die strategisch eingesetzte befallsunabhangige Dauerbekdderung ist methodisch abzugrenzen von einer
grofrdumigen befallsunabhéangigen Dauerbekéderung eines Bekampfungsarealsim Sinne einer Permanent- oder
Perimeterbekdderung (vgl. DIN 10523).

13. Eine befallsunabhangige Dauerbekdderung ausschliefdlich durch sachkundige Verwender mit einer
Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV ist in Ausnahmeféllen zuléssig, wenn

- sieausschliefdlich as Prophylaxe-System eingesetzt wird, das aus regel mafdig kontrollierten dauerhaften
K éderstellen und nur an bevorzugten Eindring- und Einniststellen von Schadnagern in und direkt am Gebaude
nach einer vom sachkundigen Verwender mit einer Sachkunde nach Anhang |, Nr. 3 GefStoffV erstellten
Anayseinstalliert wird, wobei zugriffsgeschiitzte Kderboxen verwendet werden. Eine Ausnahme bilden, wie
bei der Bekampfung eines Akutbefalls, Situationen in denen der Kdder anderweitig zugriffsgeschiitzt ist (z.B.
Kabeltrassen, Unterbauten von Elektrogeraten) und

- im Rahmen einer objektbezogenen Gefahrenanalyse eine erhohte Befallsgefahr mit Nagetieren durch
den sachkundigen Verwender mit einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV festgestellt wird, die eine
besondere Gefahr fir die Gesundheit oder Sicherheit von Mensch oder Tier darstellt und

- sienicht durch verhatnismaliige Malinahmen, bei spiel sweise organisatorische oder bauliche Mal3nahmen
oder den Einsatz geeigneter biozidfreier Alternativen (z.B. Fallen) zur Nagetierbekdmpfung, verhindert werden
kann.

Der Verhdtnismaliigkeitsgrundsatz beinhaltet u.a. auch die Abwagung wirtschaftlicher Aspekte.
Alternativmal3nahmen miissen verhaltnismafdig, d.h. zum Schutze eines von der Verfassung anerkannten
Rechtsguts notwendig sein.

14. Eine besondere Gefahr fur die Gesundheit von Mensch oder Tier liegt unter anderem vor bei der Gefahr
der Ubertragung von Krankheiten. Eine besondere Gefahr fir die Sicherheit von Menschen oder Tieren

liegt vor, wenn durch einen potenziellen Schadlingsbefall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Anlagen,
Vorrichtungen oder Materialien beschadigt werden kénnen und sich hieraus zumindest mittelbar eine Gefahr fir
die Gesundheit von Mensch oder Tier ergibt. In diesem Zusammenhang ist mit potenziellem Schadlingsbefall
der Befall gemeint, der entstehen wiirde, wenn keine Bekdmpfung erfolgen wiirde.

15. Ausnahmsweiseist in diesen Fallen eine befall sunabhangige Dauerbekéderung mit Rodentiziden, die
Cholecalciferol als Wirkstoff enthalten, auch ohne die Feststellung eines tatsichlichen Nagetierbefalls in
Betrieben und Einrichtungen zul&ssig. Das Vorliegen der Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandesist in
jedem Einzelfall vom sachkundigen Verwender mit einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV zu priifen,
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festzustellen und zu dokumentieren. Eine befallsunabhangige Dauerbekdderung kann in diesen Ausnahmefallen
z.B. in Betrieben, die Lebensmittel oder Futtermittel herstellen, verarbeiten, vertreiben oder lagern; Betrieben,
die pharmazeutische oder medizinische Produkte herstellen, verarbeiten oder lagern, Entsorgungsbetrieben oder
in Warenlagerbetrieben oder -stétten durchgefihrt werden.

Die befall sunabhangige Dauerbekéderung mit Rodentiziden, die Cholecalciferal enthalten, ist nur durch einen
oder, sofern nicht von Anhang | Nr.3 GefStoffV (in der Fassung vom 29.03.2017) anders gefordert, durch einen
geschulten berufsmaligen Verwender gemald der Definition unter 6. (Sonstige Informationen) Nr. 3 b) und ¢)
unter der Aufsicht eines sachkundigen Verwenders mit einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 Gef StoffV in
und direkt an Gebauden zul&ssig. Die Priifungen der V oraussetzungen des Ausnahmetatbestandes, die Planung
und die Durchfiihrung der notwendigen Madnahmen sind durch den Schadlingsbekémpfungsfachbetrieb
durchzufiihren. Wahrend der befallsunabhangigen Dauerbekéderung liegt esim Ermessen des sachkundigen
Verwenders mit einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 Gef StoffV, das Intervall seiner Systembetreuung im
Zeitraum von einem Monat zu definieren. Wenn bei Befall nach Ermessen des sachkundigen Verwenders mit
einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV eine zusétzliche akute Bekédmpfungsmalinahme e rforderlich
ist, sind wéchentliche Maf3nahmen notwendig. Es liegt ein Befall vor, wenn Anzeichen von Schadlingen
im Schutzareal nicht langer als vier Wochen zuriickliegen. Anzeichen kdnnen sein; Lebende und tote Tiere,
Fral3spuren an Nahrungs- und Futtermitteln, Materialien oder Kodern, Kot- und Urinspuren, Trittsiegel und
Schmierspuren.

16. Eine zusitzliche Uberwachung der Koderstellen im Rahmen der befallsunabhangigen Dauerbekdderung
kann auch von geschulten berufsmalRigen Verwendern gemal3 der Definition unter 6. (Sonstige Informationen)
Nr. 3 b) und ¢) durchgefiihrt werden, sofern nicht von Anhang | Nr.3 GefStoffV (in der Fassung vom
29.03.2017) anders gefordert. Sie sind mit dem verantwortlichen Schadlingsbekdmpfungsfachbetrieb
abzusprechen.

17. Eine befallsunabhangige Dauerbekdderung als Strategie ist regelmafdig im Rahmen der integrierten
Schéadlingsbekdmpfung und der Beurteilung der Gefahr eines Wiederbefalls zu Uberprifen.

4.3.2. Anwendungsspezifische Risikominder ungsmalinahmen

1. Zu Beginn der Bekdderung die Kéderstellen mindestens nach 1 bis 2 Tagen und anschlief3end wochentlich
kontrollieren. Das gilt auch fur Bekdmpfungsmal3nahmen, die mehr als 35 Tage andauern.
2. Be jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und diese Uber den Hausabfall
oder eine Tierkorperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekundéarvergiftungen vorzubeugen.
3. Koderstationen miissen verwendet werden. Nur in Bereichen (z.B. geschlossene Kabeltrassen oder
Rohrleitungen, Unterbauten von z.B. Elektroschaltschrénken oder Hochspannungsschranken, Hohlréume
in Wanden und Wandverkleidungen), die fir Kinder und Nicht-Zieltiere nicht zugénglich sind, ist eine
K éderausl egung ohne manipulationssichere K dderstationen zuldssig.
4. Um nach der erfolgten Bekampfungsmal3nahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende vorbeugende
Mal3nahmen ergreifen:

a.  Nahrungsquellen und Tranken (Lebensmittel, Mll, Tierfutter, Kompost etc.) moglichst entfernen oder
flr Nager unzuganglich machen.

b. Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen kdnnte, beseitigen. V egetation in unmittelbarer Ndhe von
Gebauden moglichst entfernen.

¢.  Wenn moglich, Zugéange (Spalten, Lcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich fir
Nagetiere unzuganglich machen oder verschlief3en.
5. DasProdukt nicht zur Pulsbekdderung verwenden.
6. Ausden Produktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) muss klar hervorgehen, dass
das Produkt nur an einen geschulten berufsmafdigen Verwender geliefert werden darf, der im Besitz eines
Nachweises Uber die Einhaltung der Schulungsanforderungen ist (z. B. ,, Anwendung nur durch sachkundige
Verwender mit Sachkunde nach Anhang | Nr.3 Gefahrstoffverordnung*).
7. Nicht in Bereichen einsetzen, in denen von einer Resistenz gegen den Wirkstoff ausgegangen werden kann.

8. Zwischen den Anwendungen Kdderstationen bzw. Utensilien, die fur die Abdeckung und den Schutz der
K éderstellen verwendet werden, nicht mit Wasser reinigen.

9. Unbeschadigte K 6derstationen und von Nagern unberiihrte Kdder kdnnen wiederverwendet werden.

10. Den Bekadmpfungserfolg dokumentieren und belegen.
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11. Den Auftraggeber tber mogliche Praventionsmal3nahmen gegen kiinftigen Nagerbefall informieren.
12. Allereevanten Aufzeichnungen zu den Bekdampfungsmalinahmen dem Auftraggeber und zustandigen
Uberwachungsbehérden auf Nachfrage vorlegen.

4.3.3. Anwendungsspezifische Besonder heiten moglicher unerwiinschter
unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie
NotfallmafRnahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Koder in der Nahe von Wasserabl eitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des
K oders mit dem Wasser verhindert wird.

4.3.4. Anwendungsspezifische Hinweise fur die sichere Beseitigung des Produkts und
seiner Verpackung

Siehe Abschnitt 5.4

4.35. Anwendungsspezifische L ager bedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter
nor malen L ager ungsbedingungen
Siehe Abschnitt 5.5

4.4. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 4.
Hausmaus, Wander - und Hausr atte — geschulte berufsmallige oder sachkundige
Verwender — AulRenbereich: um Gebaude

Produktart PT14: Rodentizide

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung

der zugelassenen Verwendung Nicht relevant fir Rodentizide

Zielorganismus/Ziel organismen Wissenschaftlicher Name: Rattus norvegicus

(einschliefdlich Entwicklungsphase) Trividname: Wanderratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte
Wissenschaftlicher Name: Rattus rattus
Trivialname: Hausratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte
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Wissenschaftlicher Name: Mus musculus
Trivialname; Hausmaus
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Anwendungsbereich(e) AuRenverwendung
AuRRenbereich: um Gebéude
Anwendungsmethode(n) Methode: Anwendung als Kdder

Detaillierte Beschreibung:

Gebrauchsfertiger Koéder zur Anwendung in

mani pul ationssicheren K dderstationen oder verdeckt und
gleichermal3en zugriffsgeschiitzt in Bereichen, die fir Kinder und
Nicht-Zieltiere unzuganglich sind. Anwendung direkt in der Erde
z.B. in Nagetierbauen oder - 6chern

Anwendungsrate(n) und Haufigkeit

Aufwandmenge:
Fir Ratten: 100g bis 200g Koder pro Koderpunkt Fir Méause: 20g
Koder pro Kéderpunkt.

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Fur Ratten

100-200 g Koder pro Kdderpunkt abhéngig von der Befallsstérke.
Wenn mehr als eine Kderstation bendtigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Koderstationen linear 10 — 20
Meter (bei niedrigem Befall) und 3 — 10 Meter (bei hohem Befall)
betragen.
200 g des Produkts miissen hinzugefligt werden, wenn der Kéder
vollstdndig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.
Fir Méuse:
20 g Koder pro Koderpunkt abhéngig von der Befallsstérke.
Wenn mehr als eine Kdderstation bendtigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Koderstationen linear 5 - 20

Meter (bei niedrigem Befall) und 2 — 5 Meter (bei hohem Befall)
betragen.

20 g des Produkts miissen hinzugefiigt werden, wenn der Koder
vollstdndig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.

Fur Permanentbekdderung: siehe anwendungsspezische
Anweisungen fir die Verwendung.

Anwenderkategorie(n)

Geschulte berufsmallige Verwender
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Verpackungsgréfzen und Koder in Teebeuteln, langfaseriges Papier, 20g
Verpackungsmaterial Primérverpackung: Teebeutel (Zellulose), 20g

Sekundérverpackung:

Verpackungstyp: Eimer

Grole/ Volumen der Verpackung: bis zu 10 kg fur den Eimer, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen LDPE Plastiksack in eéinem PP
Pastik-Eimer

Verpackungstyp: Kiste

Grole/ Volumen der Verpackung: biszu 15 kg fur die Kiste, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen COEX PET/LDPE Plastiksack in
einem Pappkarton

Verpackungstyp: Tute

GroRe/ Volumen der Verpackung: bis zu 5 kg

Material der Verpackung: COEX PET/PA/LDPE Plastiksack, mit
Tréger und wiederverschliel3barem Zip

4.4.1. Anwendungsspezifische Anweisungen fir die Verwendung

1. Koder vor Witterung (z.B. Regen, Schnee etc.) schiitzen. Die Koder in Bereichen platzieren, die nicht
Uberschwemmt werden.

2. Koder ersetzen, wenn der Kdder verschmutzt oder durch Wasser beschadigt ist.

3. Nach Abschluss der Bekdderung alle Kéder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen
entsorgen, um Primérvergiftungen vorzubeugen.

4. Vor der Bektdderung die Nagertierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache ermitteln und
das Ausmald des Befalls abschétzen.

5. In Absprache mit dem Auftraggeber das Ausmal? der Dokumentation festlegen. Dabei stellt

in lebensmittel herstellenden, -vertreibenden, -lagernden oder -verkaufenden Betrieben und
Gemeinschaftseinrichtungen ein Kdderplan und besuchsspezifische Kontrollberichte das Minimum dar. Die
Dokumentation muss in jedem Fall den Ort, das Ziel, die eingesetzten Biozidprodukte (Produkt und Menge)
und die Durchfihrenden der Schéadlingsbekampfung ausweisen. Die Dokumentationen sind mindestens 5 Jahre
aufzubewahren.

6. Zid einer Bekampfung ist die Tilgung der Nagerpopulation im Befall sgebiet/-objekt.

7. Fur Nager leicht erreichbare Nahrungsquellen und Trénken (wie z.B. verschiittetes Getreide oder
Nahrungsabféllen etc.) moglichst entfernen. Davon abgesehen die Befallsstellen nicht zu Beginn der Mal3nahme
aufraumen, da dies die Nager stort und die K 6derannahme erschwert.

8. DasProdukt sollte in der unmittelbaren Umgebung, in der die Nagetiere zuvor beobachtet wurden,
aufgestellt werden (z. B. Nagetierwege, Nistplétze, Fressstellen, Ldcher, Baue etc.).

9. Koderstationen miissen mechanisch ausreichend stabil und manipulationssicher sein.

10. Koderstationen miissen so in ihrer Form beschaffen sein und aufgestellt werden, dass sie mdglichst
unzuganglich fur Nicht-Zieltiere sind.

11. Jede Koderstelle oder -station ist mit geeigneten Warnhinweisen zu versehen. Der Auftraggeber ist Uber
laufende Schadlingsbekampfungsmalinahmen zu informieren. Dieser muss seine Mitarbeiter und externen
Dienstleister informieren und, soweit erforderlich, zusétzliche Warnhinweise anbringen. Der Durchfiihrende
muss dem Auftraggeber ausreichendes Informationsmaterial und allgemein verstéandliche Warnhinweise
Uber die Risiken einer Primér- oder Sekundérvergiftung zur Verfiigung stellen. Die Verantwortung fir das
Anbringen von eventuellen Warnhinweisen ist zwischen dem Durchfiihrenden der Schadlingsbekémpfung
und dem Auftraggeber zu vereinbaren. Dieses Informationsmaterial bzw. Hinweise miissen mindestens die
nachfolgenden Angaben enthalten:
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a. Erste Mal3nahmen, dieim Falle einer Vergiftung ergriffen werden miissen,

b. Malnahmen, dieim Falle des Verschiittens des Koders und des Auffindens von toten Nagern ergriffen
werden miissen,

¢. Produkt- und Wirkstoffnamen inkl. Konzentration,

d. Kontaktdaten des verantwortlichen Verwenders,

e. Rufnummer eines Giftinformationszentrums und Gegengift angeben,

f.  Datum, wann Koder ausgelegt wurden.
12. Der Koder sollte gesichert werden, damit er nicht aus der Kdderstation entfernt werden kann.
13. Bei jeder Kontrolle gefressene Kdder ersetzen und die Annahme (V orhandensein/Nicht-V orhandensein)
der Koder bei jeder Kontrolle dokumentieren.

Zusétzliche Kriterien, die bei der direkten Einbringung von Kodern in die Erde (z.B. in Nagetierbauen und —
|6cher) berticksichtigt werden miissen:

14. DieKoder so platzieren, dass die Exposition von Nicht-Zieltieren und Kindern minimiert wird.

15. Die Eingange zu Nagetierbauen und —6chern nach Einbringung der Koder abdecken oder verschlief3en,
um zu verhindern, dass Kdder an die Oberflache gelangen

16. Verschiittete Kdder und Kdderreste sowie tote Nagetiere einsammeln und gemaf3 den lokalen
Anforderungen entsorgen, um Primér- und Sekundarvergiftungen vorzubeugen.

17. Der Zulassungsinhaber muss genaue Angaben zur Aufnahme von K éderresten machen.

18. DieKoéder mussen tief in die Erde eingebracht und die ausgehobene Stelle wieder mit derselben Erde
abgedeckt werden (ggf. z.B. Steine, Gras, Stroh oder Pappe zur Stabilisierung verwenden), um eine Exposition
von Kindern und Nicht-Zielorganismen zu verhindern.

19. Keine Anwendung bel Regen.

Zusétzliche Kriterien, die bei der Permanentbekdderung (befallsunabhéngigen Dauerbekéderung) beriicksichtigt
werden miissen:

20. Die strategisch eingesetzte befall sunabhéngige Dauerbekdderung ist methodisch abzugrenzen von einer
grofrdumigen befallsunabhéangigen Dauerbekéderung eines Bekampfungsarealsim Sinne einer Permanent- oder
Perimeterbekdderung (vgl. DIN 10523).
21. Eine befallsunabhangige Dauerbekdderung ausschliefdlich durch sachkundige Verwender mit einer
Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV ist in Ausnahmeféllen zuléssig, wenn

- sieausschliefdlich as Prophylaxe-System eingesetzt wird, das aus regel mafdig kontrollierten dauerhaften
K éderstellen und nur an bevorzugten Eindring- und Einniststellen von Schadnagern in und direkt am Gebaude
nach einer vom sachkundigen Verwender mit einer Sachkunde nach Anhang |, Nr. 3 GefStoffV erstellten
Anayseinstalliert wird, wobei zugriffsgeschiitzte Kderboxen verwendet werden. Eine Ausnahme bilden, wie
bei der Bekampfung eines Akutbefals, Situationen in denen der Kdder anderweitig zugriffsgeschiitzt ist (z.B.
Kabeltrassen, Unterbauten von Elektrogeraten) und

- im Rahmen einer objektbezogenen Gefahrenanalyse eine erhohte Befallsgefahr mit Nagetieren durch
den sachkundigen Verwender mit einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV festgestellt wird, die eine
besondere Gefahr fir die Gesundheit oder Sicherheit von Mensch oder Tier darstellt und

- sienicht durch verhatnismaliige Malinahmen, bei spiel sweise organisatorische oder bauliche Mal3nahmen
oder den Einsatz geeigneter biozidfreier Alternativen (z.B. Fallen) zur Nagetierbekdmpfung, verhindert werden
kann.
Der Verhdtnismaliigkeitsgrundsatz beinhaltet u.a. auch die Abwagung wirtschaftlicher Aspekte.
Alternativmal3nahmen miissen verhaltnismafdig, d.h. zum Schutze eines von der Verfassung anerkannten
Rechtsguts notwendig sein.
22. Eine besondere Gefahr fir die Gesundheit von Mensch oder Tier liegt unter anderem vor bei der Gefahr
der Ubertragung von Krankheiten. Eine besondere Gefahr fir die Sicherheit von Menschen oder Tieren
liegt vor, wenn durch einen potenziellen Schadlingsbefall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Anlagen,
Vorrichtungen oder Materialien beschadigt werden kénnen und sich hieraus zumindest mittelbar eine Gefahr fir
die Gesundheit von Mensch oder Tier ergibt. In diesem Zusammenhang ist mit potenziellem Schadlingsbefall
der Befall gemeint, der entstehen wiirde, wenn keine Bekdmpfung erfolgen wiirde.
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23. Ausnahmsweiseist in diesen Féllen eine befallsunabhéngige Dauerbekdderung mit Rodentiziden, die
Cholecalciferol als Wirkstoff enthalten, auch ohne die Feststellung eines tatsichlichen Nagetierbefalls in
Betrieben und Einrichtungen zul&ssig. Das Vorliegen der Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandesist in
jedem Einzelfall vom sachkundigen Verwender mit einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV zu priifen,
festzustellen und zu dokumentieren. Eine befallsunabhangige Dauerbekdderung kann in diesen Ausnahmefallen
z.B. in Betrieben, die Lebensmittel oder Futtermittel herstellen, verarbeiten, vertreiben oder lagern; Betrieben,
die pharmazeutische oder medizinische Produkte herstellen, verarbeiten oder lagern, Entsorgungsbetrieben oder
in Warenlagerbetrieben oder -stétten durchgefihrt werden.

24. Die befallsunabhangige Dauerbekdderung mit Rodentiziden, die Cholecalciferol enthalten, ist nur

durch einen oder, sofern nicht von Anhang | Nr.3 GefStoffV (in der Fassung vom 29.03.2017) anders
gefordert, durch einen geschulten berufsmalZigen Verwender gemald der Definition unter 6. (Sonstige
Informationen) Nr. 3 b) und ¢) unter der Aufsicht eines sachkundigen Verwenders mit einer Sachkunde nach
Anhang I, Nr. 3 Gef StoffV in und direkt an Gebauden zul&ssig. Die Priifungen der V oraussetzungen des
Ausnahmetatbestandes, die Planung und die Durchfiihrung der notwendigen Mal3nahmen sind durch den
Schéadlingsbekdmpfungsfachbetrieb durchzufihren. Wahrend der befall sunabhangigen Dauerbekdderung liegt
esim Ermessen des sachkundigen Verwenders mit einer Sachkunde nach Anhang I, Nr. 3 GefStoffV, das
Intervall seiner Systembetreuung im Zeitraum von einem Monat zu definieren. Wenn bel Befall nach Ermessen
des sachkundigen Verwenders mit einer Sachkunde nach Anhang |, Nr. 3 GefStoffV eine zusétzliche akute
Bekampfungsmal3nahme erforderlich ist, sind wéchentliche Malinahmen notwendig. Es liegt ein Befall vor,
wenn Anzeichen von Schadlingen im Schutzareal nicht lénger als vier Wochen zuriickliegen. Anzeichen kénnen
sein; Lebende und tote Tiere, Fral3spuren an Nahrungs- und Futtermitteln, Materialien oder Kédern, Kot- und
Urinspuren, Trittsiegel und Schmierspuren.

25. Eine zusitzliche Uberwachung der Kdderstellen im Rahmen der befall sunabhiangigen Dauerbekdderung
kann auch von geschulten berufsmalRigen V erwendern gemal3 der Definition unter 6. (Sonstige Informationen)
Nr. 3 b) und ¢) durchgefiihrt werden, sofern nicht von Anhang | Nr.3 GefStoffV (in der Fassung vom
29.03.2017) anders gefordert. Sie sind mit dem verantwortlichen Schadlingsbekdmpfungsfachbetrieb
abzusprechen.

26. Eine befallsunabhangige Dauerbekdderung als Strategie ist regelmaltig im Rahmen der integrierten
Schéadlingsbekdmpfung und der Beurteilung der Gefahr eines Wiederbefalls zu Uberprifen.

4.4.2. Anwendungsspezifische Risikominder ungsmalinahmen

1. Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und diese Uber den Hausabfall
oder eine Tierkorperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekundéarvergiftungen vorzubeugen.
2. ZuBeginn der Bekdderung die Kdderstellen mindestens nach 1 bis 2 Tagen und anschlief3end wochentlich
kontrollieren. Das gilt auch fur Bekdmpfungsmal3nahmen die mehr als 35 Tage andauern.
3. Koderstationen miissen verwendet werden. Nur in Bereichen, die fir Kinder und Nicht-Zieltiere nicht
zuganglich sind, ist eine K éderausiegung ohne manipulationssichere K dderstation zuldssig.
4. Um nach der erfolgten Bekampfungsmal3nahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende vorbeugende
Mal3nahmen ergreifen:

a.  Nahrungsquellen und Tranken (Lebensmittel, Mll, Tierfutter, Kompost etc.) moglichst entfernen oder
flr Nager unzuganglich machen.

b. Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen kdnnte, beseitigen. V egetation in unmittelbarer Nghe von
Gebauden moglichst entfernen.

¢.  Wenn moglich, Zugéange (Spalten, Lcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich fir
Nagetiere unzuganglich machen oder verschlief3en.
5. DasProdukt nicht zur Pulsbekdderung verwenden.
6. Ausden Produktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) muss klar hervorgehen, dass
das Produkt nur an einen geschulten berufsmafdigen Verwender geliefert werden darf, der im Besitz eines
Nachweises Uber die Einhaltung der Schulungsanforderungen ist (z. B. ,, Anwendung nur durch sachkundige
Verwender mit Sachkunde nach Anhang | Nr.3 Gefahrstoffverordnung*).
7. Nicht in Bereichen einsetzen, in denen von einer Resistenz gegen den Wirkstoff ausgegangen werden kann.
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8. Zwischen den Anwendungen Kdderstationen bzw. Utensilien, die fur die Abdeckung und den Schutz der
K éderstellen verwendet werden, nicht mit Wasser reinigen.

9. Unbeschadigte K 6derstationen und von Nagern unberiihrte Kdder kdnnen wiederverwendet werden.

10. Den Bekdmpfungserfolg dokumentieren und belegen.

11. Den Auftraggeber tber mogliche Praventionsmal3nahmen gegen kiinftigen Nagerbefall informieren.

12. Allereevanten Aufzeichnungen zu den Bekdampfungsmal3nahmen dem Auftraggeber und zustandigen
Uberwachungsbehérden auf Nachfrage vorlegen.

4.4.3. Anwendungsspezifische Besonder heiten moéglicher unerwinschter
unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie
Notfallmaf3nahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Koder in der Nahe von Gewassern (z. B. Flisse, Teiche, Kanédle, Deiche, Bewasserungsgraben) oder

Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Kéders mit dem Wasser
verhindert wird.

4.4.4. Anwendungsspezifische Hinweise fur die sichere Beseitigung des Produkts und
seiner Verpackung
Siehe Abschnitt 5.4

4.45. Anwendungsspezifische L ager bedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter
nor malen L ager ungsbedingungen
Siehe Abschnitt 5.5

45. Verwendungsbeschreibung

Tabelleb.
Hausmaus, Wander - und Hausr atte — geschulte ber ufsmaRige oder sachkundige
Verwender — Aussenber eich: offenes Gelande und M llldeponien

Produktart PT14: Rodentizide

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung

der zugelassenen Verwendung Nicht relevant fir Rodentizide

Zielorganismus/Ziel organismen Wissenschaftlicher Name: Rattus norvegicus

(einschliefflich Entwicklungsphase) Triviadname: Wanderratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte
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Wissenschaftlicher Name: Rattus rattus
Trivialname; Hausratte
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Wissenschaftlicher Name: Mus musculus
Trivialname; Hausmaus
Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte

Anwendungsbereich(e) AuRenverwendung
Aulenbereich: offenes Geldnde; M lldeponien
Anwendungsmethode(n) Methode: Anwendung als Koder

Detaillierte Beschreibung:

Gebrauchsfertiger Kéder zur Anwendung in

mani pul ationssicheren K dderstationen oder verdeckt und
gleichermal3en zugriffsgeschitzt in Bereichen, die fur Kinder und
Nicht-Zieltiere unzuganglich sind. Anwendung direkt in der Erde
z.B. in Nagetierbauen oder —6chern

Anwendungsrate(n) und Haufigkeit

Aufwandmenge:
Fur Ratten: 100g bis 200g Koder pro Kéderpunkt Fir Méuse: 20g
Ko6der pro Koderpunkt.

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung;:
Fir Ratten

100-200 g Kdder pro Kdderpunkt abhangig von der Befallsstarke.

Wenn mehr als eine K éderstation bendtigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Koderstationen linear 10 — 20
Meter (bel niedrigem Befall) und 3 — 10 Meter (bel hohem Befall)
betragen.

200 g des Produkts muissen hinzugefiigt werden, wenn der K éder
vollstdndig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.
Fir Méause:

20 g Koder pro Koderpunkt abhéngig von der Befallsstéarke.
Wenn mehr als eine K éderstation bendtigt wird, sollte der
Mindestabstand zwischen den Koderstationen linear 5 - 20
Meter (bel niedrigem Befall) und 2 — 5 Meter (bei hohem Befall)
betragen.

20 g des Produkts miissen hinzugefiigt werden, wenn der Koder
vollstdndig innerhalb eines Kontrollintervalls verbraucht wurde.

Anwenderkategorie(n)

Geschulte berufsmafiige Verwender
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V erpackungsgrofien und
Verpackungsmaterial Koder in Teebeuteln, langfaseriges Papier, 20g
Primérverpackung: Teebeutel (Zellulose), 20g

Sekundérverpackung:

Verpackungstyp: Eimer
Grole/ Volumen der Verpackung: bis zu 10 kg fur den Eimer, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen LDPE Plastiksack in eéinem PP
Pastik-Eimer

Verpackungstyp: Kiste
Grole/ Volumen der Verpackung: bis zu 15 kg fur die Kiste, bis
zu 10 kg fir den inneren Plastiksack

Material der Verpackung: Innen COEX PET/LDPE Plastiksack in
einem Pappkarton

Verpackungstyp: Tute

GroRe/ Volumen der Verpackung: bis zu 5 kg

Material der Verpackung: COEX PET/PA/LDPE Plastiksack, mit
Tréger und wiederverschliel3barem Zip

45.1. Anwendungsspezifische Anweisungen fir die Verwendung

1. Koder vor Witterung (z.B. Regen, Schnee etc.) schiitzen. Die Koder in Bereichen platzieren, die nicht
Uberschwemmt werden.

2. Koder ersetzen, wenn der Kdder verschmutzt oder durch Wasser beschadigt ist.

3. Nach Abschluss der Bekdderung alle Kéder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen
entsorgen, um Primérvergiftungen vorzubeugen.

4. Vor der Bektdderung die Nagertierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache ermitteln und
das Ausmald des Befalls abschétzen.

5. In Absprache mit dem Auftraggeber das Ausmal? der Dokumentation festlegen. Dabei stellt

in lebensmittel herstellenden, -vertreibenden, -lagernden oder -verkaufenden Betrieben und
Gemeinschaftseinrichtungen ein Kdderplan und besuchsspezifische Kontrollberichte das Minimum dar. Die
Dokumentation muss in jedem Fall den Ort, das Ziel, die eingesetzten Biozidprodukte (Produkt und Menge)
und die Durchfihrenden der Schéadlingsbekampfung ausweisen. Die Dokumentationen sind mindestens 5 Jahre
aufzubewahren.

6. Zid einer Bekampfung ist die Tilgung der Nagerpopulation im Befall sgebiet/-objekt.

7. Fur Nager leicht erreichbare Nahrungsquellen und Trénken (wie z.B. verschiittetes Getreide oder
Nahrungsabféllen etc.) mdglichst entfernen. Davon abgesehen die Befallsstellen nicht zu Beginn der Mal3nahme
aufraumen, da dies die Nager stort und die K 6derannahme erschwert.

8. DasProdukt sollte in der unmittelbaren Umgebung, in der die Nagetiere zuvor beobachtet wurden,
aufgestellt werden (z. B. Nagetierwege, Nistplétze, Fressstellen, Ldcher, Baue etc.).

9. Koderstationen miissen mechanisch ausreichend stabil und manipulationssicher sein.

10. Koderstationen miissen so in ihrer Form beschaffen sein und aufgestellt werden, dass sie mdglichst
unzuganglich fur Nicht-Zieltiere sind.

11. Jede Koderstelle oder -station ist mit geeigneten Warnhinweisen zu versehen. Der Auftraggeber ist Uber
laufende Schadlingshekadmpfungsmalinahmen zu informieren. Dieser muss seine Mitarbeiter und externen
Dienstleister informieren und, soweit erforderlich, zusétzliche Warnhinweise anbringen. Der Durchfiihrende
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muss dem Auftraggeber ausreichendes Informationsmaterial und allgemein verstandliche Warnhinweise
Uber die Risiken einer Primér- oder Sekundéarvergiftung zur Verfiigung stellen. Die Verantwortung fir das
Anbringen von eventuellen Warnhinweisen ist zwischen dem Durchfiihrenden der Schadlingsbekémpfung
und dem Auftraggeber zu vereinbaren. Dieses Informationsmaterial bzw. Hinweise miissen mindestens die
nachfolgenden Angaben enthalten:

a. Erste Mal3nahmen, dieim Falle einer Vergiftung ergriffen werden miissen,

b. Malnahmen, dieim Falle des Verschiittens des Koders und des Auffindens von toten Nagern ergriffen
werden miissen,

¢. Produkt- und Wirkstoffnamen inkl. Konzentration,

d. Kontaktdaten des verantwortlichen Verwenders,

e. Rufnummer eines Giftinformationszentrums und Gegengift angeben,

f.  Datum, wann Koder ausgelegt wurden.
12. Der Koder sollte gesichert werden, damit er nicht aus der Kéderstation entfernt werden kann.
13. Bei jeder Kontrolle gefressene Kdder ersetzen und die Annahme (V orhandensein/Nicht-V orhandensein)
der Koder bei jeder Kontrolle dokumentieren.
Zusétzliche Kriterien, die bei der direkten Einbringung von Kodern in die Erde (z.B. in Nagetierbauen und —
|6cher) berticksichtigt werden miissen:
14. DieKoder so platzieren, dass die Exposition von Nicht-Zieltieren und Kindern minimiert wird.
15. Die Eingange zu Nagetierbauen und —6chern nach Einbringung der Koder abdecken oder verschlief3en,
um zu verhindern, dass Kdder an die Oberflache gelangen
16. Verschiittete Kdder und Kdderreste sowie tote Nagetiere einsammeln und gemaf3 den lokalen
Anforderungen entsorgen, um Primér- und Sekundarvergiftungen vorzubeugen.
17. Der Zulassungsinhaber muss genaue Angaben zur Aufnahme von K éderresten machen.
18. DieKoéder mussen tief in die Erde eingebracht und die ausgehobene Stelle wieder mit derselben Erde
abgedeckt werden (ggf. z.B. Steine, Gras, Stroh oder Pappe zur Stabilisierung verwenden), um eine Exposition
von Kindern und Nicht-Zielorganismen zu verhindern.
19. Keine Anwendung bel Regen.

4.5.2. Anwendungsspezifische Risikominder ungsmalinahmen

1. Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und diese iber den Hausabfall
oder eine Tierkorperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekundéarvergiftungen vorzubeugen.

2. ZuBeginn der Bekdderung mindestens nach 1 bis 2 Tagen und anschlie3end wochentlich kontrollieren. Das
gilt auch fur Bekampfungsmal3nahmen die mehr als 35 Tage andauern.

3. Koderstationen miissen verwendet werden. Nur in Bereichen, die fir Kinder und Nicht-Zieltiere nicht
zuganglich sind, ist eine K éderauslegung ohne manipulationssichere K dderstation zuldssig.

4. Das Produkt nicht als permanenten Koder (befallsunabhangige Dauerbekdderung) zur Vorbeugung von
Nagetierbefallen oder zur Uberwachung von Nagetieraktivitét verwenden.

5. Das Produkt nicht zur Pulsbekdderung verwenden.

6. Ausden Produktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) muss klar hervorgehen, dass
das Produkt nur an einen geschulten berufsmafligen Verwender geliefert werden darf, der im Besitz eines
Nachweises Uiber die Einhaltung der Schulungsanforderungen ist (z. B. ,, Anwendung nur durch sachkundige
Verwender mit Sachkunde nach Anhang | Nr.3 Gefahrstoffverordnung®).

7. Nicht in Bereichen einsetzen, in denen von einer Resistenz gegen den Wirkstoff ausgegangen werden kann.

8. Zwischen den Anwendungen Kdderstationen bzw. Utensilien, die fur die Abdeckung und den Schutz der
K éderstellen verwendet werden, nicht mit Wasser reinigen.

9. Unbeschadigte K 6derstationen und von Nagern unberiihrte Kdder kdnnen wiederverwendet werden.

10. Den Bekdmpfungserfolg dokumentieren und belegen.

11. Den Auftraggeber tber mogliche Praventionsmal3nahmen gegen kiinftigen Nagerbefall informieren.

12. Allereevanten Aufzeichnungen zu den Bekdmpfungsmalinahmen dem Auftraggeber und zustandigen
Uberwachungsbehtrden auf Nachfrage vorlegen.

Im Offenen Gelénde:
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13.  Um nach der erfolgten Bekédmpfungsmalinahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende vorbeugende
Mal3nahmen ergreifen:

a.  Nahrungsquellen und Tranken (Lebensmittel, Mll, Tierfutter, Kompost etc.) moglichst entfernen oder
fr Nager unzuganglich machen.

b. Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen kdnnte, beseitigen. V egetation in unmittelbarer Ndhe von
Gebauden moglichst entfernen.

c.  Wenn moglich, Zugange (Spalten, Locher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich fir
Nagetiere unzuganglich machen oder verschlief3en.

45.3. Anwendungsspezifische Besonder heiten moglicher unerwiinschter
unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie

Notfallmaf3nahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Koder in der Nahe von Gewassern (z. B. Fllsse, Teiche, Kanéde, Deiche, Bewasserungsgraben) oder
Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des K éders mit dem Wasser
verhindert wird.

45.4. Anwendungsspezifische Hinweise fur die sichere Beseitigung des Produkts und

seiner Verpackung
Siehe Abschnitt 5.4

45.5. Anwendungsspezifische Lager bedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter

nor malen L ager ungsbedingungen
Siehe Abschnitt 5.5
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Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FUR DIE VERWENDUNG!

5.1. Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen sowie alle Informationen, die wahrend des Kaufs tbermittelt
werden, lesen und befolgen.

2. DasProdukt nur als Teil einer integrierten Schadlingsbekdmpfung zusammen mit Hygienemal3nahmen und
gegebenenfalls physikalischen Methoden der Schédlingskontrolle verwenden.

3. DieKoderstationen miissen, sofern moglich, am Boden oder an anderen Strukturen befestigt werden.

4. Produkt unzuganglich fur Kinder, Vogel, Haustiere, Nutztiere und andere Nicht-Zieltiere platzieren.

5. Kontakt des Produktes mit Lebensmitteln, Getréanken und Futtermitteln sowie mit Ktichengeschirr und
Zubereitungsflachen ist auszuschlief3en.

6. Koderstationen deutlich kennzeichnen, um anzuzeigen, dass sie Rodentizide enthalten und nicht beriihrt
werden dirfen (siehe Abschnitt 5.3 fir die auf dem Etikett aufzuf ihrenden Informationen).

7. Bei Gebrauch des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Nach dem Gebrauch des Produkts Hande und
Hautstellen, die dem Produkt direkt ausgesetzt waren, waschen.

8. Bei einer im Verhdltnis zu der abgeschétzten Befallsstirke geringen K dderannahme ist die Anderung des
Orts der Auslegung oder die Formulierung des Kdders zu prifen.

9. Werden Kdder nach 35 Tagen immer noch unvermindert stark angenommen, ohne dass die Aktivitét der
Nagetiere abnimmt, muss die wahrscheinliche Ursache hierfir ermittelt werden. Es besteht in solchen Féllen
der Verdacht auf Resistenz gegen den eingesetzten Wirkstoff und der Einsatz eines anderen (antikoagulanten)
Wirkstoffs und alternativer Bekampfungsmal3nahmen wie z.B. Fallen ist zu priifen.

10. Der Zulassungsinhaber muss auf dem Etikett bzw. in der Gebrauchsanweisung genaue Angaben

zur Reinigung des Zubehors (z.B. Kdderstation) und zum Einsammeln von Kdderresten machen. Zu den
vorgenannten Punkten miissen expositionsarme M ethoden beschrieben werden.

11. Koder in Sachets: Sachets mit dem Kdder nicht 6ffnen!

5.2. Risikominderungsmal3nahmen

Die Produkte nicht langer als 35 Tage ohne Uberpriifung der Befallssituation und der Wirksamkeit der
Bekdderung verwenden.

5.3. Besonderheiten moglicher unerwiinschter unmittelbarer oder mittelbarer
Nebenwirkungen, Anweisungen flr Erste Hilfe sowie Notfallmal3nhahmen zum Schutz

der Umwelt

1. ImFdlevon:

a) Exposition der Haut: zuerst nur mit Wasser und danach mit Wasser und Seife waschen.

b) Exposition der Augen: die Augen mit Augenspiilung oder Wasser ausspillen und die Augenlider mindestens
10 Minuten offen halten.

c¢) Orale Exposition: Mund griindlich mit Wasser aussplilen.

Bewusstlosen Personen niemals etwas in den Mund verabreichen.

Kein Erbrechen herbeifuhren.

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Kennzei chnungsetikett bereithalten
[Landerspezifsiche Informationen einfligen].

Bei Verzehr durch ein Haustier einen Tierarzt aufsuchen [Landerspezifsiche Informationen einfligen].

2. Koderstationen miissen mit den folgenden Informationen gekennzeichnet werden: ,, nicht bewegen oder
offnen”; , enthdlt ein Rodentizid (Ratten- bzw. Mausegift)“; , Bezeichnung des Produkts"; , Wirkstoff(e)*

und , bei einem Zwischenfall die Giftnotrufzentrale anrufen [ Telefonnummer ist vom Zulassungsinhaber
anzugeben]”.

3. Gefahrlich fur Wildtiere.

Gebrauchsanweisung, Manahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgefiihrt sind,
gelten fur ale zugelassenen Verwendungen.
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5.4. Hinweiseflr die sichere Beseitigung des Produktsund seiner Verpackung

1. Nach Abschluss der Bekoderung nicht angenommene Koder und die Verpackung gemal? den nationalen
V orschriften entsorgen.

2. Hautkontakt vermeiden, wenn Kdderreste entsorgt werden.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen

L ager ungsbedingungen

1. Aneinem trockenen, kithlen und gut bel ifteten Ort aufbewahren. Die Verpackung verschlossen halten und
nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

2. Produkt unzuganglich fur Kinder, Vogel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren.

3. Von Lebensmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

4. Die Haltbarkeit betragt 36 Monate.
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Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

1. Nagetiere kdnnen Krankheiten Ubertragen (z.B. Leptospirose). Tote Nagetiere nicht mit bloRen Handen
bertihren. Bei der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen oder Werkzeuge, wie etwa Zangen,
verwenden.

2. Dieses Produkt enthalt einen Bitter- und einen Farbstoff.

3. InDeutschland sind geschulte berufsmafiige Verwender:

a) Verwender mit Sachkundenachweis gemal? Anhang | Nr. 3 der Gefahrstoffverordnung,

b) Verwender mit Sachkunde gemal3 Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung (Pfl SchSachkV) oder

¢) Verwender mit besonderen Sachkenntnissen, die durch Beleg (Zertifikat) die Teilnahme an einer Schulung
mit folgenden L ehrgangsinhal ten nachweisen kénnen:

Verhalten und Biologie von Nagern

Rechtsgrundlagen der Bekdmpfung von Ratten und M&usen

Bekampfung von Nagetieren (inkl. integrierte Schédlingsbek@mpfung und Resistenzmanagement)

» Wirkungsweise von Rodentiziden (speziell Antikoagulanzien)

» Gefahren und Risiken bei der Verwendung von Rodentiziden fiir Menschen und die Umwelt und Techniken
zur Risikominderung (speziell Primér- und Sekundérvergiftung von Nicht-Zieltieren und deren Vermeidung,
Umgang mit PBT-/vPvB-Stoffen)

*  Anwendungstechniken/V orgehensweise und Dokumentation

* Verhalten von Ratten in der Kanalisation.

4) Aufgrund von technischen Méngeln des SPC-Editors mussich folgende Punkte derzeit an dieser Stelle des
SPC auffuhren:

Cholecalciferol (Vitamin D3, Wirkstoff) Gehaltim BP (w/w %) 0,077 (technisch), 0,075 (rein)

Mindestreinheit des Wirkstoffs gemai3 Verordnung (EU) Nr. 2019/637: 970 g/kg
[(Ph. Eur.* 7.0; 01/2008:0575 korrigiert 6.5): min. 970 g/kg (beinhaltet Precholecalciferol)]

28



	DE ANHANG ​ ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS
	Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN
	1.1.    Handelsbezeichnung(en) des Produkts
	1.2.    Zulassungsinhaber
	1.3.    Hersteller des Produkts
	1.4.    Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

	Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG
	2.1.    Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts
	2.2.    Art(en) der Formulierung

	Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE
	Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)
	4.1.    Verwendungsbeschreibung
	4.1.1.    Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
	4.1.2.    Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
	4.1.3.    Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	4.1.4.    Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	4.1.5.    Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

	4.2.    Verwendungsbeschreibung
	4.2.1.    Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
	4.2.2.    Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
	4.2.3.    Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	4.2.4.    Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	4.2.5.    Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

	4.3.    Verwendungsbeschreibung
	4.3.1.    Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
	4.3.2.    Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
	4.3.3.    Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	4.3.4.    Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	4.3.5.    Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

	4.4.    Verwendungsbeschreibung
	4.4.1.    Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
	4.4.2.    Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
	4.4.3.    Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	4.4.4.    Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	4.4.5.    Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

	4.5.    Verwendungsbeschreibung
	4.5.1.    Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
	4.5.2.    Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
	4.5.3.    Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	4.5.4.    Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	4.5.5.    Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen


	Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG
	5.1.    Gebrauchsanweisung
	5.2.    Risikominderungsmaßnahmen
	5.3.    Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	5.4.    Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	5.5.    Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

	Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

